
 
 
 
 
Neben dem LEPro 2007 hat aus der Anlage 1 zum Staatsvertrag vom 7. August 1997 über das gemein-
same Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg (Landesentwicklungspro-
gramm) und über die Änderung des Landesplanungsvertrages, geändert durch Staatsvertrag vom 
5. Mai 2003, § 19 Absatz 11 weiterhin Gültigkeit. 
 
 
§ 19 Absatz 11 lautet: 
 
Der im Gesamtraum Berlin-Brandenburg zu erwartende Bedarf an Luftverkehrskapazitäten soll durch 
rechtzeitige Bereitstellung vornehmlich innerhalb des bestehenden internationalen Flughafensystems, 
insbesondere unter Verringerung der Lärmbetroffenheit, gedeckt werden. Dabei soll der nationale und 
internationale Luftverkehrsanschluss für Berlin und Brandenburg möglichst auf einen Flughafen kon-
zentriert werden. Hierbei soll eine enge räumliche Beziehung des Flughafens zum Aufkommensschwer-
punkt Berlin mit kurzen Zugangswegen und unter Einbindung in das vorhandene Verkehrssystem, ins-
besondere zum Schienennetz und zum öffentlichen Personennahverkehr, angestrebt werden. Die für 
den Flughafen sowie für seine Funktionsfähigkeit notwendigen Flächen sollen gesichert werden. Für die 
allgemeine Luftfahrt sollen ergänzend regionale Flugplätze geschaffen werden. Der Anteil des Kurzstre-
ckenluftverkehrs soll zugunsten des Eisenbahnfernverkehrs erheblich verringert werden. 
 
 


